Checkliste: Abschluss arbeitsgerichtlicher Vergleich

	Aufgepasst!
	Check

	Ein Vergleich ist endgültig, falls keine Widerrufsmöglichkeit vereinbart wird.
	

	Auf tarifliche Ansprüche darf nicht verzichtet werden.
	

	Auf Urlaubsansprüche darf nicht verzichtet werden.
	

	Wird die Kündigungsfrist nicht eingehalten, könnte dies zu einer Anrechnung der Abfindung beim Bezug des Arbeitslosengeldes führen.
	

	Falls der Vergleich zu einer Auszahlung von Urlaubsansprüchen führt, setzt das Arbeitslosengeld erst später ein.
	

	Eine Abfindung sollte „als vererbbar“ vereinbart werden. Andernfalls entfällt sie im Fall des vorzeitigen Versterbens.
	

	Die Abfindung ist zwar sozialabgabenversicherungsfrei, aber nicht steuerfrei.
	

	Im Vergleich sollten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Ausstellung eines guten Arbeitszeugnisses mit einer Dankes-, Bedauerns- und Wünscheformel vereinbaren.
	

	Der Arbeitnehmer muss sich in der Regel binnen 3 Tagen nach Abschluss des Vergleichs bei der Arbeitsagentur melden.
	

	Von einer umfassenden Erledigungsklausel sind sämtliche Ansprüche umfasst. 
	

	
	



